
Coronavirus
Leitfaden für Altenpflegeheime und 
das dort tätige Personal im Saarland 
nach den geltenden Empfehlungen 
des Robert Koch-Institutes für die 
 Hygienemaßnahmen und die Infektions-
kontrolle bei Patienten mit bestätigter 
Infektion durch SARS-CoV-2 

www.corona.saarland.de

Telefon-Hotline beim Ministerium für 
 Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
Für alle Fragen zu SARS-CoV-2 und COVID-19 hat 
das saarländische Gesundheitsministerium eine 
Hotline für Rat suchende Bürgerinnen und Bürger 
eingerichtet. 

Sie erreichen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
werktags zwischen 9 und 15 Uhr telefonisch unter 
(0681) 501-4422.

Per E-Mail erreichen Sie uns unter 
Lagezentrum@Soziales.Saarland.de

Ministerium für 
Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie
Franz-Josef-Röder-Straße 23
66119 Saarbrücken
presse@soziales.saarland.de
www.soziales.saarland.de
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Abfallentsorgung
Die Entsorgung von Abfällen, die mit Sekreten 
oder Exkreten kontaminiert sind, erfolgt nach 
Abfallschlüssel 180103 gemäß Richtlinie der 
LAGA.

Krankentransport eines Erkrankungs-
verdächtigen / Erkrankten außerhalb 
des Krankenhauses
• Bei Verdacht auf eine SARS-CoV-2 Infektion 

ist der betroffene Patient bis zur Einweisung 
in ein Krankenhaus bzw. bis zur stationären 
Aufnahme in einem separaten Raum, getrennt 
von anderen Patienten unterzubringen. Per-
sonen, die unmittelbar Kontakt zum Patienten 
haben, sollen sich mit einem Schutzkittel, 
Schutzbrille, Einweghandschuhen und einem 
geeigneten Atemschutz (s. oben) schützen.

• Unmittelbar nach der Einweisung des Patien-
ten soll eine Desinfektion der Kontaktflächen 
mit einem mindestens begrenzt viruziden 
Mittel erfolgen.

Die konkrete Umsetzung dieser Empfehlungen 
soll unter Berücksichtigung der lokalen Gege-
benheiten unter Einbeziehung des Hygienefach-
personals und in Rücksprache mit dem zuständi-
gen Gesundheitsamt erfolgen.



Übertragung:
Nach derzeitigem Kenntnisstand kann die Über-
tragung über Tröpfchen und Kontakt, z.B. mit Kör-
persekreten und Ausscheidungen, erfolgen. Aus 
den bisher bekannten Daten und Erfahrungen mit 
anderen Coronaviren leiten sich Hygienemaßnah-
men in Anlehnung an das Vorgehen bei SARS und 
MERS ab, wie sie auch in der KRINKO-Empfehlung 
„Infektionsprävention im Rahmen der Pflege und 
Behandlung von Patienten mit übertragbaren 
Krankheiten“ dargestellt sind. 

I. Allgemeine Empfehlungen zum Schutz 
der Bewohnerinnen und Bewohner:
• Generell die Umsetzung der Basishygiene und 

Händehygiene.
• Räumliche Unterbringung (Einzelunterbrin-

gung in einem Isolierzimmer mit eigener Nass-
zelle).

• Besucher sind auf ein Minimum zu beschrän-
ken und sind über die persönlichen Schutz-
maßnahmen wie unter Personalschutz be-
schrieben zu unterweisen und haben diese 
einzuhalten.

II. Empfehlungen zum Schutz des 
 Personals:
Personalmaßnahmen
• Geschultes Personal, das für die Versorgung 

dieser Patienten eingesetzt wird, möglichst von 
der Versorgung anderer Patienten freizustellen. 

• Die Anzahl der Kontaktpersonen definieren 
und begrenzen.

• Verwendung von persönlicher 
 Schutzausrüstung: 

• Schutzkittel, Einweghandschuhe, dicht anlie-
gende Atemschutzmaske (Schutzstufe FFP2; 
FFP3 oder Respirator insbesondere bei ausge-
prägter Exposition, z.B. Bronchoskopie oder bei 

anderen Tätigkeiten, bei denen große Mengen 
Aerosole entstehen können), Schutzbrille und 
langärmelige, wasserdichte Einwegschürze bei 
entsprechenden pflegerischen, diagnostischen 
oder therapeutischen Tätigkeiten am  Bewohner.

III. Vorgehen bei der Versorgung von 
 Patienten mit bestätigter Infektion
Umsetzung der Händehygiene
• Die bekannten Indikationen für Händedesinfek-

tion auch in Verbindung mit dem Handschuh-
wechsel gemäß den 5 Momenten der Händehy-
giene beachten.

• Persönliche Schutzausrüstung vor Betreten des 
Patientenzimmers anlegen, und vor Verlassen 
der Schleuse/des Zimmers dort belassen.

• Einweghandschuhe bzw. -kittel vor Verlassen 
des Zimmers bzw. der Schleuse in einem ge-
schlossenen Behältnis entsorgen (s. Richtlinie 
der LAGA).

• Händedesinfektion mit einem Desinfektionsmit-
tel mit nachgewiesener, mindestens begrenzt 
viruzider Wirksamkeit nach Ausziehen der 
Handschuhe und vor Verlassen des Zimmers.

Dauer der Maßnahmen
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Empfehlung 
liegen noch nicht ausreichende Daten über die 
Dauer der Erregerausscheidung bei nicht mehr 
symptomatischen Personen vor, um eine generelle 
abschließende Empfehlung zur Beendigung der 
Maßnahmen nach Abklingen der Symptomatik zu 
geben. In diesen Fällen sollte daher derzeit eine in-
dividuelle Entscheidung getroffen werden. Das RKI 
hat in Abstimmung mit der Arbeitsgruppe Infekti-
onsschutz der AOLG mögliche Kriterien zur Aufhe-
bung der Isolierung bzw. Entlassung erarbeitet.

Desinfektion und Reinigung
Zur chemischen Desinfektion sind Mittel mit 
nachgewiesener Wirksamkeit, mit dem Wir-
kungsbereich „begrenzt viruzid“ (wirksam gegen 
behüllte Viren) anzuwenden. Mittel mit erwei-
tertem Wirkbereich gegen Viren wie „begrenzt 
viruzid PLUS“ oder „viruzid“ können ebenfalls 
verwendet werden. Geeignete Mittel enthalten 
die Liste der vom RKI geprüften und anerkannten 
Desinfektionsmittel und -verfahren (RKI-Liste) 
und die Desinfektionsmittel-Liste des Verbun-
des für Angewandte Hygiene (VAH-Liste). Bei 
behördlich angeordneten Desinfektionsmaßnah-
men ist die RKI-Liste heranzuziehen.

Umsetzung
• Tägliche Wischdesinfektion der patientennah-

en (Handkontakt-) Flächen (z.B. Nachttisch, 
Nassbereich, Türgriffe) mit einem Flächen-
desinfektionsmittel mit nachgewiesener 
Wirksamkeit.

• Bei Bedarf sind die Desinfektionsmaßnahmen 
auf weitere kontaminationsgefährdete bzw. 
kontaminierte Flächen auszudehnen.

• Geschirr kann in einem geschlossenen Be-
hältnis zur Spülmaschine transportiert und 
darin wie üblich gereinigt werden (> 60 °C).

• Wäsche/Textilien können einem desinfizie-
renden Wäschedesinfektionsverfahren gemäß 
RKI-Liste zugeführt werden. Als Taschentü-
cher sollen Einwegtücher Verwendung fin-
den.

• Für Betten und Matratzen werden wischdesin-
fizierbare Überzüge empfohlen.

• Die Schlussdesinfektion erfolgt mit mindes-
tens begrenzt viruziden Mitteln gemäß der 
Empfehlung „Anforderungen an die Hygiene 
bei der Reinigung und Desinfektion von Flä-
chen“.


